


 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Baukunstdenkmalpflege  

Innerhalb des überplanten Gebietes sowie in dessen unmittelbaren Umgebung sind im nachrichtlichen 
Verzeichnis (§10 Denkmalliste RLP DSchG) des Landkreises Germersheim, hier Ortsgemeinde Bellheim, 
keine Kulturgüter in der Denkmalliste des LK Germersheim geführt, die eine Betroffenheit des 
Planungsbereichs aufweisen. 
 
Der Schutz der unbeweglichen Kulturdenkmäler entsteht bereits durch das Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen des §3 Denkmalschutzgesetz (DSchG) und ist nicht von der Eintragung in die 
Denkmalliste abhängig, d.h. auch Objekte, die nicht in der Denkmalliste verzeichnet sind, können 
Denkmäler sein. Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

Bodendenkmalpflege/ Archäologie 

Weiterführende Informationen sind bei der Fachbehörde Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesarchäologie in Speyer entsprechend zu erfragen und nach Rücksprache zu 
berücksichtigten bzw. einzuarbeiten. Der derzeit zugrunde gelegte Flächennutzungsplan für die VG 
Bellheim, Ortsgemeinde Bellheim, enthält nicht die aktuellsten Fundstellenkartierungen bezüglich der 
archäologischen Bodendenkmäler. 
 

Strecken und Flächendenkmal Westwall 

Innerhalb des überplanten Gebietes sowie in dessen unmittelbaren Umgebung liegt nach liegt nach 
Informationen der Unteren Denkmalschutzbehörde eine Betroffenheit des Strecken- und 
Flächendenkmals Westwall vor. 
- Innerhalb des überplanten Gebietes, im Bereich Madenburgstraße/ Trifelsring, befindet sich das 

Westwall-Regelbauwerk WH-Nr. 114. 
- In unmittelbarer Umgebung, außerhalb und südlich des überplanten Gebietes, im Bereich 

Postgrabenstraße/ Forststraße, befindet sich das Westwall-Regelbauwerk WH-Nr. 1947. 
- In unmittelbarer Umgebung, außerhalb und südlich des überplanten Gebietes, im Bereich 

Postgrabenstraße/ Schillerstraße, ist das Westwall-Regelbauwerk WH-Nr. 1948 verzeichnet. 
- In unmittelbarer Umgebung, außerhalb und südwestlich des überplanten Gebietes, im Bereich 

Zeiskamer Straße, südlich des Kreisverkehrs, ist das Westwall-Regelbauwerk WH-Nr. 1949 
verzeichnet. 

- In unmittelbarer Umgebung, außerhalb und westlich des überplanten Gebietes, befindet sich die 
Flackhalle Zeiskamer Straße 80.  

 
Weiterführende Informationen sind bei der Fachbehörde Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege Mainz entsprechend zu erfragen und nach Rücksprache zu 
berücksichtigen bzw. einzuarbeiten. 
 
Hinweis 

Diese Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde ersetzt nicht die Stellungnahmen der 

Denkmalfachbehörden hinsichtlich Archäologie und Baukunstdenkmalpflege. Wir verweisen auf die 

eigenständigen fachlichen Stellungnahmen der Denkmalfachbehörden Generaldirektion Kulturelles 

Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie in Speyer und der Direktion Landesdenkmalpflege 

in Mainz. Diese sind zu berücksichtigen bzw. einzuarbeiten. 



 

Untere Bauaufsichtsbehörde / Bauleitplanung 

Seitens der Unteren Bauaufsichtsbehörde werden folgende Bedenken und Anregungen geäußert. 

Zum Planteil: 

- Die Einschränkung in WA1.4 und WA1.5 auf die Zulässigkeit nur von Doppelhäusern und nicht von 

Einzelhäusern verhindert eine uneingeschränkte Entwicklung in der Zukunft. Es wird angeregt 

analog zu den anderen WA Gebieten (WA1.3 und WA6 ausgenommen) sowohl Einzel- als auch 

Doppelhäuser zuzulassen. 

- In den Gebieten sind unterschiedliche Trauf- und Firsthöhen festgesetzt, bei gleicher festgesetzter 

Geschossigkeit. Es wird angeregt, um in Zukunft ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten, bei 

gleicher Geschossigkeit gleiche Trauf- und Firsthöhen festzusetzten. 

- Die Bebauungstiefe am nördlichen Rand des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im 

Maxburgring und im Trifelsring unterschiedlich festgesetzt. Es wird angeregt die gleiche Bautiefe 

festzusetzten. 

- Die Baufenster im Baugebiet sind sehr unterschiedlich in Bezug auf Beginn des Baufensters von 

der Straßenbegrenzungslinie festgesetzt (zwischen 2,5 m und 5 m). Es wird angeregt zumindest in 

den einzelnen Gevierten hier einheitliche Abstände von der Straße festzusetzten. 

 

Zum Textteil: 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

- Zur Festsetzung 4.1: die Überschreitung je Balkon, Lichtschacht, Kellerabgang und Treppenhaus 

von 5,0 m führt je nach Planung um eine Überschreitung mit massivem Umfang. Es wird angeregt 

eine maximale Überschreitung pro Grundstück festzusetzten und das auch im Verhältnis zur 

Gebäudelänge zu setzten (z.B. 1/3 Regelung). 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

- Zur Festsetzung 13: zur Durchführung des Bebauungsplanes wird angeregt eine Definition von 

„gärtnerisch anzulegen“ hinzuzufügen da sich in der Praxis herausgestellt hat, dass diese 

Formulierung in Vollzugsverfahren zu großen Diskussionen führt. 

 




